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1. Einleitung und Rechtsgrundlagen

Anlass für den vorliegenden Artenschutzbeitrag ist die Aufstellung des Bebauungsplanes „Schafhofäcker –

Erweiterung Teil II“ in Waldachtal-Tumlingen im Landkreis Freudenstadt. Ein privater Vorhabensträger plant

die Errichtung einer Freiflächen-Photovoltaikanlage (etwa 2022m2 Fläche mit Paneelen bestanden), was die

Gemeinde im Rahmen der Förderung regenerativer und nachhaltiger Energieformen begrüßt. Der Geltungs-

bereich des Bebauungsplans wird aus dem Abgrenzungsplan und dem zeichnerischen Teil zum Bebauungs-

plan ersichtlich.

Durch die  Planaufstellung könnten Eingriffe  vorbereitet  wer-

den, die auch zu Störungen oder Verlusten von geschützten Ar-

ten nach § 7 Abs. 2 BNatSchG oder deren Lebensstätten führen

können. Die Überprüfung erfolgt anhand des vorliegenden ar-

tenschutzrechtlichen Fachbeitrages.

Nachdem mit der Neufassung des Bundesnaturschutzgesetzes

(BNatSchG)  vom  Dezember  2007  das  deutsche  Artenschutz-

recht an die europäischen Vorgaben angepasst wurde, müssen

bei allen genehmigungspflichtigen Planungsverfahren und bei

Zulassungsverfahren  nunmehr  die  Artenschutzbelange  ent-

sprechend den europäischen Bestimmungen durch eine arten-

schutzrechtliche Prüfung berücksichtigt werden.
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Abb. 1: Übersichtskarte mit der Lage des Plangebietes (schwarz gestrichelt).

Abb. 2: Visualisierung der Freiflächen 
Photovoltaikanlage im Gelände südlich eines 
bestehenden Privathauses und Gartenflächen
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1.1 Untersuchungszeitraum und Methode

Die artenschutzrechtlich relevanten Untersuchungen erfolgten am 27.05.2022 und am 31.10.2022 in Form

von Übersichtsbegehungen. Die Untersuchungen münden demnach in eine Habitat-Potenzial-Analyse. Hier-

bei soll dargestellt werden, ob sich innerhalb des Geltungsbereiches und dessen Wirkraum Habitatstruktu-

ren auffinden lassen, welche sich als potenzieller Lebensraum für planungsrelevante Arten eignen. Sind

derartige Potenziale festzustellen, so wird ein Vorkommen der jeweiligen Art im Gebiet unterstellt bzw. wer-

den Aussagen über notwendige weitergehende und vertiefende Untersuchungen bezüglich bestimmter Arten

oder Artengruppen getroffen.

In der nachfolgenden Tabelle sind alle Begehungstermine innerhalb des Untersuchungsraumes aufgeführt,

in denen das angetroffene Inventar an biotischen und abiotischen Strukturen auf eine mögliche Nutzung

durch artenschutzrechtlich indizierte Spezies untersucht und die angetroffenen relevanten Arten dokumen-

tiert wurden. Neben der fortlaufenden Nummer sind die Erfassungszeiträume (Datum und Uhrzeit), der Be-

arbeiter und die Witterungsverhältnisse angegeben. Den Erfassungsterminen sind jeweils die abgehandelten

Themen in Anlehnung an die arten- und naturschutzrechtlich relevanten Artengruppen und Schutzgüter zu-

geordnet. Die Angabe „Habitat-Potenzial-Ermittlung  wird für eingehende  ‟ Kartierungen gewählt, bei wel-

chen eine Einschätzung des Gebietes anhand der vorhandenen Habitatstrukturen hinsichtlich der Eignung

als Lebensraum für Arten des Anhanges IV der FFH-Richtlinie, für europäische Vogel- und Fledermausarten

sowie für die nach dem Bundesnaturschutzgesetz besonders oder streng geschützten Arten erfolgt. Wäh-

rend der Begehungen im Untersuchungsraum wird zudem grundsätzlich immer auf Beibeobachtungen aller

planungsrelevanter Arten geachtet, wenngleich die Artengruppe in der Themenspalte nicht aufgelistet wird.

So wurden auch sämtliche Strukturen nach vorjährigen Neststandorten, nach Bruthöhlen, nach Rupfplätzen

etc. abgesucht. 

Die detaillierte Erfassungsmethode sowie die Ergebnisse der Kartierung sind in den jeweiligen nachfolgen-

den Kapiteln zu den einzelnen Artengruppen vermerkt.

Tab. 1: Begehungstermine im Untersuchungsgebiet

Nr. Datum Bearbeiter Uhrzeit Wetter Thema

(1) 27.05.2022 Kötter 09:00 – 10:00 Uhr 13 °C; 70 % bewölkt; schwach windig H, N, P, V

(2) 31.10.2022 Kötter 12:20 – 12:50 Uhr 16 °C; bedeckt; windstill P, V

Erläuterungen der Abkürzungen und Codierungen

H: Habitat-Potenzial-Ermittlung N: Nutzung P: Farn- und Blütenpflanzen V: Vögel
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Ergänzend zu den eigenen Erhebungen wurden bekannte Vorkommen planungsrelevanter Arten für die Er-

stellung dieser Habitat-Potential-Analyse herangezogen. Hierfür wurden die von der LUBW veröffentlichten

Verbreitungskarten genutzt, sowie auf Ergebnisse der landesweiten Artenkartierung (LAK) zurückgegriffen. 

Neben für den Quadranten 7517 NW bekannten Fledermausvorkommen sind Populationen der Kreuzkröte

(Epidalea calamita (Anhang IV)) und des Grasfroschs (Rana temporaria (V)) bekannt. Bei den Reptilien sind

Vorkommen der Schlingnatter (Coronella austriaca (IV)) und der Zauneidechse (Lacerta agilis  (IV)) für den

Messtischblattquadranten auf den Verbreitungskarten der LUBW verzeichnet. Hinzu kommen Bestände des

Gelben Enzians (Gentiana lutea (V))

Für  die  umgebenden  Nachbarquadranten  des  Plangebietes  sind  bei  den  Amphibien  die  Gelbbauchunke

(Bombina variegata (II & IV)) und die Wechselkröte (Bufotes viridis (IV)) genannt, bei den Wirbellosen die

Schmale  Windelschnecke  (Vertigo  angustior  (II)),  der  Dunkle  Wiesenknopf-Ameisen-Bläuling  (Maculinea

nausithous (II & IV)) und die Spanische Fahne (Callimorpha quadripunctaria (II)). Hinzu kommt mit der Frau-

enschuh-Orchidee (Cypripedium calceolus (II & IV)). 
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1.2 Rechtsgrundlagen

Die rechtliche Grundlage für den vorliegenden Artenschutzbeitrag bildet der artenschutzrechtliche Verbots-

tatbestand des § 44 Abs. 1 BNatSchG, der folgendermaßen gefasst ist:

"Es ist verboten,

• wild lebenden Tieren der besonders geschützten Arten nachzustellen, sie zu fangen, zu verletzen oder zu töten

oder ihre Entwicklungsformen aus der Natur zu entnehmen, zu beschädigen oder zu zerstören,

• wild lebende Tiere der streng geschützten Arten und der europäischen Vogelarten während der Fortpflan-

zungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwinterungs- und Wanderungszeiten erheblich zu stören; eine erhebliche

Störung liegt vor, wenn sich durch die Störung der Erhaltungszustand der lokalen Population einer Art

verschlechtert,

• Fortpflanzungs- oder Ruhestätten der wild lebenden Tiere der besonders geschützten Arten der Natur zu

entnehmen, zu beschädigen oder zu zerstören,

• wild lebende Pflanzen der besonders geschützten Arten oder ihre Entwicklungsformen aus der Natur zu

entnehmen, sie oder ihre Standorte zu beschädigen oder zu zerstören."

Die Verbote nach § 44 Abs. 1 BNatSchG werden um den Absatz 5 ergänzt, mit dem bestehende und von der

Europäischen Kommission anerkannte Spielräume bei der Auslegung der artenschutzrechtlichen Vorschrif-

ten der FFH-Richtlinie genutzt und rechtlich abgesichert werden sollen, um akzeptable und im Vollzug prak-

tikable Ergebnisse bei der Anwendung der Verbotsbestimmungen des Absatzes 1 zu erzielen. Danach gelten

für nach § 15 BNatSchG zulässige Eingriffe in Natur und Landschaft sowie für Vorhaben im Sinne des § 18

Absatz 2 Satz 1, die nach den Vorschriften des Baugesetzbuches zulässig sind, folgende Bestimmungen:

1. Sind in Anhang IVa der Richtlinie 92/43/EWG aufgeführte Tierarten oder europäische Vogelarten betrof-

fen, liegt ein Verstoß gegen das Verbot des Absatzes 1 Nr. 1 (Schädigungsverbot) nicht vor, wenn die Be-

einträchtigung durch den Eingriff oder das Vorhaben das Tötungs- und Verletzungsrisiko für Exemplare

der betroffenen Arten nicht signifikant erhöht und diese Beeinträchtigung bei Anwendung der gebotenen,

fachlich anerkannten Schutzmaßnahmen nicht vermieden werden kann. Weiterhin liegt ein Verstoß gegen

das Verbot des Absatzes 1 Nr. 3 (Störungsverbot) nicht vor, wenn die ökologische Funktion der von dem

Eingriff  oder  Vorhaben betroffenen Fortpflanzungs-  oder  Ruhestätten im räumlichen Zusammenhang

weiterhin erfüllt bleibt. Die ökologische Funktion kann vorab durch vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen

(so genannte CEF-Maßnahmen) gesichert werden. Entsprechendes gilt für Standorte wild lebender Pflan-

zen der in Anhang IVb der Richtlinie 92/43/EWG aufgeführten Arten.

Artenschutzrechtlicher Fachbeitrag als Habitat-Potenzial-Analyse 
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2. Sind andere besonders geschützte Arten betroffen, liegt bei Handlungen zur Durchführung eines Eingriffs

oder  Vorhabens ein Verstoß gegen die  Zugriffs-,  Besitz-  /  Vermarktungsverbote  nicht  vor.  Die  arten-

schutzrechtlichen Verbote bei nach § 15 zulässigen Eingriffen in Natur und Landschaft sowie nach den

Vorschriften des Baugesetzbuches zulässigen Vorhaben im Sinne des § 18 Absatz 2 Satz 1 gelten somit

nur für die in Anhang IV der FFH-RL aufgeführten Tier- und Pflanzenarten sowie europäischen Vogelar-

ten.

Bei den nur nach nationalem Recht geschützten Arten ist durch die Änderung des NatSchG eine Vereinfa-

chung der Regelungen eingetreten. Eine artenschutzrechtliche Prüfung nach § 44 Abs. 1 BNatSchG ist für

diese Arten nicht erforderlich. Die Artenschutzbelange müssen insoweit im Rahmen der naturschutzrechtli-

chen Eingriffsregelung (Schutzgut Tiere und Pflanzen) über die Stufenfolge von Vermeidung, Minimierung

und funktionsbezogener Ausgleich behandelt werden. Werden Verbotstatbestände nach § 44 Abs. 1 i.V.m.

Abs. 5 BNatSchG bezüglich der gemeinschaftsrechtlich geschützten Arten erfüllt, müssen die Ausnahmevor-

aussetzungen des § 45 Abs. 7 BNatSchG erfüllt sein.
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2. Beschreibung der vom Vorhaben betroffenen Biotop- und Habitatstrukturen

2.1 Lage des Untersuchungsgebietes

Der Geltungsbereich am südöstlichen Siedlungsrand von Lützenhardt, auf Gemarkung Tumlingen, wird im

Norden durch die Gartenanlagen bestehender Wohnbebauung begrenzt. Im Osten und Süden begrenzen as-

phaltierte Feldwege das Gebiet. Im Westen geht es in angrenzende Grünflächen über. Das Gebiet liegt an ei-

nem sanft nach Südwesten einfallenden Hang auf etwa 600 m NHN. Die angrenzende Umgebung wird von

landwirtschaftlichen Grün- und Ackerflächen geprägt.

Während der Geltungsbereich insgesamt etwa 6240 m² umfasst, werden hiervon lediglich etwa 2022 m² für

die Errichtung der Photovoltaikanlage (Sondergebiet PV) herangezogen. Im nordöstlichen Winkel sind 642 m²

einem bestehenden Hausgarten zuzuordnen und werden von den Planungen nicht weiter in Anspruch ge-

nommen.

Artenschutzrechtlicher Fachbeitrag als Habitat-Potenzial-Analyse 
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Abb. 3: Ausschnitt aus dem Orthofoto
(Geobasisdaten © Landesamt für Geoinformation und Landentwicklung Baden-Württemberg, www.lgl-bw.de, Az.: 2851.9-1/19).

Abb. 4: Übersichtsfoto des Gebiets 
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2.2 Nutzung des Untersuchungsgebietes

Die nicht bereits als Privatgarten genutzten Flächen des Plangebietes bestehen derzeit aus Grünlandflä-

chen, die regelmäßig gemäht werden. Der Privatgarten ist von Hecken umgeben (Thuja am südlichen Garte-

nende, die östliche Begrenzung ist mit gemischten Laubsträuchern bepflanzt) und wird von dem Vorhaben

nicht in Anspruch genommen. 

Entlang der Ostgrenze der Grünflächen des Plangebietes sind sieben junge Streuobsthochstämme gepflanzt.

Im südöstlichen Winkel befindet sich eine Sitzbank.

Bei der ersten Begehung waren die Grünflächen bereits gemäht, so dass keine standardisierte Vegetations-

aufnahme vorgenommen werden konnte. Im Verlauf des Sommers und Herbstes wurden im Zuge der An-

fahrten anderer Projektgebiete weitere und nicht in Tabelle 1 separat gelistete Kurzbesichtigungen der Flä-

che  vorgenommen,  um den Vegetationsaufwuchs  und  Zustand der  Flächen in  Augenschein  zu  nehmen.

Durch die sehr trocken-heiße Witterung im Sommer 2022 ist jedoch kein für eine aussagekräftige standardi-

sierte Wiesenaufnahme ausreichender Aufwuchs gediehen. In Tabelle 2 sind die auf der Wiesenfläche bei der

Übersichtsbegehung am 27.05.2022 aufgefundenen Pflanzenarten gelistet.  Ein Deckungsgrad konnte auf-

grund des kurzen Schnitts nicht ermittelt werden. Bei der späteren Begehung im Herbst konnten zusätzlich

noch Wiesen Pippau (Crepis biennis), Wilde Möhre (Daucus carota) Flaumiger Wiesenhafer (Helicotrichon

pubescens) und Gewöhnlicher Hornklee (Lotus corniculatus) auf den östlichen Wiesenanteilen der Fläche

dokumentiert werden.

Tab. 2: Artenspektrum der Wiesenvegetation (Magerarten fett, Störzeiger [fett])

Wiss. Bezeichnung Deutscher Name E Wiss. Bezeichnung Deutscher Name E

Achillea millefolium Wiesen-Schafgarbe z Medicago lupulina Hopfenklee m

Ajuga reptans Kriechender Günsel m Plantago lanceolata Spitz-Wegerich z

Arrhenatherum elatius Glatthafer z Plantago major 1c Breit-Wegerich z

Bellis perennis 1c Gänseblümchen z Plantago media Mittlerer Wegerich m

Dactylis glomerata (1a) Wiesen-Knäuelgras z Ranunculus acris Scharfer Hahnenfuß m

Festuca pratensis Wiesen-Schwingel z Ranunculus bulbosus Knolliger Hahnenfuß m

Festuca rubra Echter Rotschwingel z Taraxacum sect. Rud. (1a) Wiesen-Löwenzahn z

Galium mollugo agg. Artengr. Wiesenlabkraut z Trifolium pratense Rot-Klee z

Heracleum sphondyl. (1a) Wiesen-Bärenklau m Trifolium repens Kriech-Klee z

Leucanthemum vulg. agg. Artengruppe Margerite m Trisetum flavescens Gewöhnlicher Goldhafer z

Erläuterungen der Abkürzungen und Codierungen

w : wenige Exemplare (1 – 2 / 100 m²) m : etliche, mehrere Exemplare (3-10 / 100 m²)  z : zahlreiche, viele Exemplare (>10 / 100 m²)

Kategorie der Lebensraum abbauenden Art

1a: Stickstoffzeiger 1b: Brachezeiger 1c: Beweidungs-, Störzeiger 1d: Einsaatarten

Da Teilflächen des Gebietes 2016 bereits als FFH-Mähwiese mit Gesamtbewertung C kartiert wurden und bei

Artenschutzrechtlicher Fachbeitrag als Habitat-Potenzial-Analyse 
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den Begehungen keine signifikante Differenz im Aufwuchs des Übergangsbereichs der - allerdings kurz ge-

mähten – Wiesenflächen im Grenzbereich zwischen der ausgewiesenen FFH-Mähwiese und den Restflächen

erkennbar war, muss davon ausgegangen werden, dass sich die Bestände angeglichen haben könnten und

möglicherweise eine Ausweitung der FFH-wertigen Wiesenvegetation stattgefunden hat. Lokal gab es Unter-

schiede, in der Dichte und Verteilung von krautigen Pflanzen versus Grasbestand, die allerdings auf die ge-

samte Grünfläche bezogen sind und nicht eine Abgrenzung zwischen FFH-Mähwiese und restlichem Grün-

bestand andeuten. Offenbodenstellen, durch Befahrung verdichtete Bodenareale und Saumbereiche weisen

im Bewuchs differenzierendere Merkmale auf, als die zentralen Wiesenbereiche in Gänze gesehen. 

Mit Löwenzahn, Bärenklau und Wiesen-Knäuelgras kommen in der gesamten Fläche Stickstoff-zeigende Ar-

ten vor, die im Falle des Löwenzahns auch lokal kleinere Reinstände ausbilden. In Richtung Westen nimmt

die Anzahl der stickstoffzeigenden Pflanzen deutlich zu. Mit Rotschwingel, Margerite, Mittlerem Wegerich,

Knolligem Hahnenfuß, Wilder Möhre und Flaumigem Wiesenhafer treten wertgebende Arten in den östlichen

Wiesenanteilen der Fläche regelmäßig in der Wiesenvegetation auf, nehmen nach Westen hin jedoch erkenn-

bar ab. 

Im Datenauswertbogen der LUBW sind im Bestand der ausgewiesenen Mähwiese zusätzlich Wiesen-Kerbel

(Anthriscus sylvestris), Wiesen-Flockenblume (Centaurea jacea s. str.) Echte Luzerne (Medicago sativa) und

Orientalischen Wiesenbocksbart (Tragopogon orientalis) genannt. Diese Arten konnten bei den Begehungen

nicht registriert werden, was aber unter Umständen auch auf den kurzen Schnitt zurückzuführen ist.

Artenschutzrechtlicher Fachbeitrag als Habitat-Potenzial-Analyse 
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Abb. 5: abgemähte Wiesenvegetation bei beiden Begehungen
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Die Festlegung einer deutlichen Grenze in der Vegetationswertigkeit ist aus oben genannten gründen nicht

möglich. Es wird daher angenommen, dass sich die Wiesenvegetation im Übergang der ausgewiesenen FFH-

Mähwiese zur Restwiese im Bestand graduell angeglichen und ebenfalls eine FFH-Wertigkeit erreicht hat,

während die daran anschließende Wiese mit  zunehmenden Beständen von stickstoffzeigenden Arten als

Fettwiese angesehen wird.

Durch die Errichtung der Freiflächen Photovoltaikanlage werden 680 m² der ausgewiesenen FFH-Mähwiese

und ein Übergangsbereich mit angenommener vergleichbarer Wertigkeit in Anspruch genommen, wodurch

es zu einem Verstoß gegen §19 BNatSchG in Verbindung mit dem Umweltschadensgesetz kommt. Die Wie-

senflächen müssen deshalb an anderer Stelle gleichwertig und flächengleich (1:1 Ausgleich) wieder herge-

stellt werden. Angedacht ist eine planinterne Aufwertung der gesamten verbliebenen Wiesenflächen des

Flurstücks 652 auf FFH-Wertigkeit, was eine Überkompensation der überplanten Anteile der ausgewiesenen

FFH-Mähwiese und eines dieser zugeschlagenen Übergangsbereichs bedeutet.

Geltungsbereich 6.240 m²: hiervon abzüglich Bestandsgarten (642 m²) und PV-Anlage (2022 m²) 

Ausgewiesene FFH-Mähwiese 1.643 m²: davon in Anspruch genommen 680 m²-> verbleibend 963 m²

Neu als FFH-Mähwiese zu entwickelnde Wiesenfläche (Übergangsbereich inklusive): etwa 2341 m² 

Gehölzbestände des Geltungsbereichs

Innerhalb des Gebietes gedeihen neben den Gehölzen und Hecken des vom Eingriff nicht in Anspruch ge-

nommenen Privatgartens sieben jüngere Streuobstbäume auf der freien Grünfläche. Bei diesen Bäumen

handelt es sich um gepflegte hochstämmige Apfelbäume mit Stammdurchmessern zwischen 7-18 cm in 1 m

Höhe. Keiner der Bäume weist Spalten oder Höhlen auf, die höhlen- oder nischenbrütenden Vogelarten als

Nistplatz oder Fledermäusen als Quartier dienen könnten. Auch Nester von Zweigbrütern konnten bei den

Begehungen in den Kronen nicht festgestellt werden. 

Artenschutzrechtlicher Fachbeitrag als Habitat-Potenzial-Analyse 
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Abb. 6: Baumbestand auf der offenen Grünfläche des Plangebietes
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3. Schutzgebiete im Bereich des Untersuchungsgebietes

3.1 Ausgewiesene Schutzgebiete nach dem Naturschutzrecht und FFH-Lebensraumtypen außerhalb 
von FFH-Gebieten

Tab. 3: Schutzgebiete in der Umgebung des Geltungsbereiches

Lfd. Nr. Biot.-Nr. Bezeichnung Lage

(1) 65000-237-46145972 Magere Flachland-Mähwiesen (FFH LRT 6510): Glatthaferwiese zwischen 

Tumlingen und Lützenhart 2

innerhalb

(2) 65000-237-46145974 Magere Flachland-Mähwiesen (FFH LRT 6510): Glatthaferwiese im Gewann 

Schellenberg N Tumlingen

430 m SO

(3) 1-7517-237-2076 Offenlandbiotop: Schlehen-Feldhecke N Tumlingen, 'Röte' 115 m W

(4) 1-7517-237-2595 Offenlandbiotop: Feldgehölz und Schlehenhecke im Gewann Lange Wässerin SO 
Lützenhardt

150 m W

(5) 1-7517-237-2596 Offenlandbiotop: Feuchtbiotopkomplex und Feldhecken S Lützenhardt 200 m W

(6) 2-7517-237-0094 Waldbiotop: Waldbestand O Lützenhardt (2) 260 m O

(7) 2-7517-237-0093 Waldbiotop: Waldbestand O Lützenhardt (1) 430 m NO

(8) 7 Naturpark: Schwarzwald Mitte/Nord innerhalb

Erläuterungen der Abkürzungen und Codierungen

Lage: kürzeste Entfernung vom Mittelpunkt des Geltungsbereiches zum Schutzgebiet mit der entsprechenden Richtung

Innerhalb des Geltungsbereiches befindet sich eine ausgewiesene FFH-Mähwiese. Hierbei handelt es sich

um eine als mäßig artenreich beschriebene Glatthaferwiese im Erhaltungszustand C „Glatthaferwiese zwi-
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Abb. 7: Orthofoto des Planungsraumes mit Eintragung der Schutzgebiete in der Umgebung (Geobasisdaten © Landesamt
für Geoinformation und Landentwicklung Baden-Württemberg, www.lgl-bw.de, Az.: 2851.9-1/19).
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schen Tumlingen und Lützenhart 2“. Durch das Planvorhaben werden 680 m² (ausgewiesene Fläche) und ein

angenommener Übergangsbereich dieser Mähwiese überplant (siehe hierzu auch Kapitel 2.2), wodurch es zu

einem Verstoß gegen §19 BNatSchG in Verbindung mit dem Umweltschadensgesetz kommt. Die Wiesenflä-

chen müssen deshalb an anderer Stelle gleichwertig und flächengleich (1:1 Ausgleich) wieder hergestellt

werden. Mit der Gesetzesänderung zum Schutz der Insektenvielfalt in Deutschland am 1. März 2022 wurden

unter anderem die Mageren Flachland-Mähwiesen (FFH-LRT 6510) in den Katalog der gesetzlich geschütz-

ten Biotope nach § 30BNatSchG aufgenommen. Bei einem Eingriff in eine geschützte Biotopfläche ist daher

ein Antrag auf Ausnahme bei der Unteren Naturschutzbehörde zu stellen. Ausschließlich nach Gewährung

des Antrags ist ein Eingriff möglich.

Weitere Schutzgüter befinden sich nicht innerhalb oder direkt an das Plangebiet angrenzend. Das nächstge-

legene Offenlandbiotop ist eine Schlehen-Feldhecke in etwa 115 m (vom Rand des Geltungsbereichs in ca.

70 m ) Entfernung in westlicher Richtung. Es wird konstatiert, dass vom Vorhaben keine erheblichen negati-

ven Wirkungen auf diese Schutzgebiete und deren Inventare in der Umgebung ausgehen.

Es wird nachdrücklich darauf hingewiesen, dass Materiallager und Baustelleineinrichtungsflächen nicht im

Bereich der außerhalb des Eingriffsbereichs weiterhin bestehenden ausgewiesenen FFH-Mähwiesenfläche

anzulegen sind und diese vor Befahrung und Betreten geschützt werden muss, um einen Umweltschaden zu

vermeiden. Hierfür wird während der Bauphase eine Abgrenzung dieser Fläche mit Flatterband oder einem

Bauzaun empfohlen.

Es wird konstatiert, dass vom Vorhaben keine weiteren erheblichen negativen Wirkungen auf die Schutzge-

biete und deren Inventare in der Umgebung ausgehen, sofern der Verlust der FFH-Mähwiese, im Verhältnis

1:1 an geeigneter Stelle ausgeglichen wird (Ausführungen hierzu Kapitel 2.2).

3.2 Biotopverbund

Der Fachplan „Landesweiter Biotopverbund  versteht sich als Planungs- und Abwägungsgrundlage, die ent‟ -

sprechend dem Kabinettsbeschluss vom 24.04.2012 bei raumwirksamen Vorhaben in geeigneter Weise zu

berücksichtigen ist. Die Biotopverbundplanung ist auf der Ebene der kommunalen Bauleitplanung eine Ar-

beits- und Beurteilungsgrundlage zur diesbezüglichen Standortbewertung und Alternativen-Prüfung, sowie

bei der Ausweisung von Ausgleichs- oder Ersatzmaßnahmen-Flächen.

Nach § 21 BNatSchG Abs. 4 sind zudem die „Kernflächen, Verbindungsflächen und Verbindungselemente

durch Erklärung zu geschützten Teilen von Natur und Landschaft im Sinne des § 20 Absatz 2, durch pla -

nungsrechtliche Festlegungen, durch langfristige vertragliche Vereinbarungen oder andere geeignete Maß-

nahmen rechtlich zu sichern, um den Biotopverbund dauerhaft zu gewährleisten .‟
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Der Fachplan „Landesweiter Biotopverbund  stellt im Offenland drei Anspruchstypen dar – Offenland trocke‟ -

ner, mittlerer und feuchter Standorte. Innerhalb dieser wird wiederum zwischen Kernräumen, Kernflächen

und  Suchräumen  unterschieden.  Kernbereiche  werden  als  Flächen  definiert,  die  aufgrund  ihrer  Bioto-

pausstattung und Eigenschaften eine dauerhafte Sicherung standorttypischer Arten, Lebensräume und Le-

bensgemeinschaften ermöglichen können. Die Suchräume werden als Verbindungselemente zwischen den

Kernflächen verstanden, über welche die Ausbreitung und Wechselwirkung untereinander gesichert werden

soll.

Zwischen Tumlingen (dem südlich von Lützenhardt liegenden Teilort der Gemeinde Waldachtal) und Lützen-

hardt erstrecken sich entlang der Waldach Flächen des Biotopverbunds feuchter Standorte, hierbei insbe-

sondere im Bereich der Feuchtbiotopkomplexes 1-7517-237-2596. Hinzu kommen noch Flächen des Biotop-

verbunds mittlerer Standorte. Eine Kernfläche dieses Biotopverbunds deckt sich mit der ausgewiesenen und

vom Vorhaben teilweise in Anspruch genommenen FFH-Mähwiese. 

Das Vorhaben überplant somit einen Teil der Kernflächen und 500 m Suchräume des bestehenden Biotop-

verbunds. Ein Eingriff in Kernflächen kann generell  zu einem Lebensraumverlust standortypischer Arten

führen, ein Eingriff in einen Suchraum zu einer Verschlechterung der Biotopverbundfunktion zwischen den

Kernräumen und somit zu einer Verminderung der Durchlässigkeit der Landschaft. 

Artenschutzrechtlicher Fachbeitrag als Habitat-Potenzial-Analyse 
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Abb. 8: Biotopverbund (farbige Flächen) in der Umgebung des Geltungsbereiches (schwarz gestrichelte Linie)

Abb. 8: Flächen des Biotopverbundes (Daten nach dem aktuellen Fachplans „Landesweiter Biotopverbund im Offenland“ 
mit Stand 2020 der LUBW) innerhalb des Geltungsbereichs (schwarz gestrichelt) und dessen unmittelbarer Umgebung.
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Zur Minimierung des Eingriffs in den Landesweiten Biotopverbund wird die in Anspruch genommene FFH-

Mähwiese mit Überkompensation ausgeglichen, so dass Flächen als Ausgleich für den Biotopverbund mittle-

rer Standorte und als Ausgleich der FFH-Mähwiese herangezogen werden können. Die verbindende Funktion

der Suchräume und Kernflächen bleibt erhalten. Zusätzlich werden an der südlichen Grenze des Plangebie-

tes entlang eines dort verlaufenden Asphaltweges vier Bäume heimischer und standorttypischer Arten ge-

setzt werden, die zu einer Diversifizierung des Gebietes beitragen und Brut- und Lebensraum für die lokale

Avifauna bieten. Die Flächen im zentralen und südlichen Teil des Geltungsbereiches werden als Grünflächen

ausgewiesen und ebenso wie die Baumpflanzung als Bestand zum Erhalt und zur Pflege festgesetzt. 

Hinzuzufügen ist, dass es sich bei dem Planvorhaben um die Errichtung einer Photovoltaik-Anlage mit gerin-

ger Höhe handelt und keine großflächige Bodenversiegelung vorgenommen wird. Die Gebiete werden nach

Fertigstellung der Anlagen weiterhin für Kleintiere und Mittelsäuger passierbar sein, und der Eingriff in die

Suchräume während der Bauphase nur zeitlich begrenzt sein. Ein Kollisionsrisiko für fliegende Tiere wie Vö-

gel, Fledermäuse und Fluginsekten ist bei Photovoltaik-Anlagen theoretisch gegeben, da diese als Hinder-

nisse in den Luftraum ragen und möglicherweise unter bestimmten Umständen (z.B. sehr schlechte Sicht-

bedingungen) nicht rechtzeitig als solche wahrgenommen werden können. Dieses Risiko unterscheidet sich

jedoch nicht von dem anderer Hindernisse wie Beispielsweise Gehölz- und Heckenstrukturen und ist bei der

Eingriffsbeurteilung wohl vernachlässigbar.

Es ist davon auszugehen, dass die Funktion des Biotopverbundes in diesem Gebiet nicht vollständig verloren

geht, sich die Beeinträchtigung generell in Grenzen hält und die Flächen nach einer Gewöhnungsphase wei-

terhin genutzt werden.
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4. Vorhabensbedingte Betroffenheit von planungsrelevanten Arten

Im Nachfolgenden wird dargestellt, inwiefern durch das geplante Vorhaben planungsrelevante Artengruppen

betroffen sind. Bezüglich der streng geschützten Arten, der Arten nach Anhang IV der FFH-Richtlinie sowie

den europäischen Vogelarten (= planungsrelevante Arten) ergeben sich aus § 44 Abs.1 Nr. 1 bis 3 i.V.m. Abs.

5 BNatSchG für nach § 15 BNatSchG zulässige Eingriffe folgende Verbote:

Schädigungsverbot:

Beschädigung oder Zerstörung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten und damit verbundene vermeidbare

Verletzung oder Tötung von Tieren oder ihrer Entwicklungsformen.

Abweichend davon liegt ein Verbot nicht vor, wenn die ökologische Funktion der von dem Eingriff oder Vorha-

ben betroffenen Fortpflanzungs- oder Ruhestätten im räumlichen Zusammenhang gewahrt wird.

Störungsverbot: 

Erhebliches  Stören  von  Tieren  während  der  Fortpflanzungs-,  Aufzucht-,  Mauser-,  Überwinterungs-  und

Wanderungszeiten. 

Abweichend davon liegt ein Verbot nicht vor, wenn die Störung zu keiner Verschlechterung des Erhaltungszu-

standes der lokalen Population führt.

Tab. 4: Durch das Vorhaben potenziell betroffene Artengruppen und die Eignung des Gebietes als Habitat

Arten / Artengruppe Habitateignung § gesetzlicher Schutzstatus

Farn- und 
Blütenpflanzen

nicht geeignet – Das Vorkommen von planungsrelevanten Farn- und 
Blütenpflanzen konnte ausgeschlossen werden. Zwar liegt der 
Untersuchungsraum angrenzend an das Verbreitungsgebietes des 
Frauenschuhs (Cypripedium calceolus), doch benötigt diese Orchideenart 
lichte Buchen-, Kiefern- und Fichtenwälder sowie gebüschreiche, 
verbrachende Kalkmagerrasen als Lebensraum. Da diese 
Lebensraumtypen im Geltungsbereich und dessen unmittelbarer 
Umgebung nicht vorhanden sind, kann ein Vorkommen dieser Art 
ausgeschlossen werden. Mit dem Gelben Enzian (Gentiana lutea) kommt 
eine in Baden-Württemberg auf der Vorwarnliste geführte und in 
Deutschland als gefährdet (Rote Liste: 3) eingestufte Pflanzenart im 
Messtischblattquadranten des Geltungsbereichs vor. Als typische 
Gebirgspflanze gedeiht diese Pflanzenart auf sonnigen bis halbschattigen 
Weiden, Magerwiesen und lichten Wäldern höherer Lagen. Auch 
Niedermoore werden als Standorte besiedelt. Gelber Enzian ist ein 
Frischezeiger (Ellenberg Feuchtezahl 5) und weist auf stark wechselnde 
Feuchte hin. Auf den Flächen des Plangebietes und in dessen Umgebung 
konnte diese auffällige Pflanze jedoch nicht dokumentiert werden. Ein 
Vorkommen wird daher zur Zeit ausgeschlossen. 

 Es erfolgt keine weitere Prüfung.

besonders / streng geschützt,
Anhang IV FFH-RL
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Tab. 4: Durch das Vorhaben potenziell betroffene Artengruppen und die Eignung des Gebietes als Habitat

Arten / Artengruppe Habitateignung § gesetzlicher Schutzstatus

Säugetiere 
(ohne Fledermäuse)

nicht geeignet - Ein Vorkommen der Haselmaus (Muscardinus 
avellanarius) ist auszuschließen, da innerhalb des Eingriffsbereichs keine 
größeren im Verbund gelegenen dichten Hecken und Gebüsche mit einem 
hohen Anteil an Früchte tragenden Gehölzen vorhanden sind, die ihr als 
Nahrungshabitat bzw. als Lebensraum dienen könnten. Die privaten 
Gartenanlagen werden regelmäßig gepflegt und zum Plangebiet führenden
Hecken bestehen in großen Teilen aus Thuja-Reihenpflanzungen. Ein 
Eingriff in diese Gehölze ist nicht geplant. Ein Vorkommen weiterer 
planungsrelevanter Arten ist aufgrund deren Verbreitung und 
Lebensraumansprüchen auszuschließen. 

 Es erfolgt keine weitere Prüfung.

besonders / streng geschützt,
Anhang IV FFH-RL

Fledermäuse potenziell geeignet – Eine potenzielle Nutzung durch Fledermäuse als Teil-
Jagdhabitat war gegeben.

 Es erfolgt eine nachfolgende Diskussion (Kap. I4.1).

besonders / streng geschützt,
Anhang II und IV FFH-RL

Vögel potenziell geeignet – Es wurden im freien Bereich der Grünflächen keine 
Brutstätten von Vogelarten vorgefunden. Die Flächen sind als Teil-
Nahrungshabitat geeignet. 

 Es erfolgt eine nachfolgende Diskussion (Kap. I4.2).

alle Vögel mind. besonders 
geschützt, VS-RL, BArtSchV

Reptilien nicht geeignet - Planungsrelevante Reptilienarten waren aufgrund der 
Biotopausstattung nicht zu erwarten.
Für die im Messtischblattquadranten als vorkommend dokumentierten 
Arten Schlingnatter (Coronella austriaca) und Zauneidechse (Lacerta 
agilis) fehlen auf den aus gepflegten Gartenanlagen, die innerhalb des 
Geltungsbreichs aus stark verschatteten und mit Gehölzen bestandenen 
Arealen bestehen, und offenen Wiesenfläche zusammengesetzten 
Bereichen das für diese Arten notwendige Habitatmosaik. Auf der 
exponierten Wiesenfläche fehlen Versteckmöglichkeiten und grabbares 
Substrat zur Eiablage.

 Es erfolgt keine weitere Prüfung.

besonders / streng geschützt,
Anhang IV FFH-RL

Amphibien nicht geeignet – Ein dauerhaftes Vorkommen von planungsrelevanten 
Amphibienarten kann aufgrund der für sie im Plangebiet fehlenden 
Habitatstrukturen ausgeschlossen werden. Es gibt keinerlei Gewässer oder
Feuchtgebiete innerhalb des Geltungsbereichs, die Amphibien als 
Laichgewässer dienen könnten. 

Ein Durchwandern des Gebietes kann jedoch nicht ausgeschlossen werden,
da sich im Tal der Waldach westlich des Geltungsbereichs ausgedehnte 
Feuchtbiotope befinden und sich der Geltungsbereich auf einer möglichen 
Wanderroute in die hangoberhalb gelegenen Waldgebiete befindet. Da es 
sich bei dem Vorhaben jedoch um die Errichtung einer PV-Anlage handelt 
und keine vollständige Flächenversiegelung vorgenommen wird, können 
Amphibien das Gebiet weiterhin queren. Es ist jedoch darauf zu achten, 
dass der die Anlage umgebende Zaun von Amphibien gefahrlos passiert 
beziehungsweise unterquert werden kann.

 Es erfolgt keine weitere Prüfung.

besonders / streng geschützt,
Anhang IV FFH-RL

Wirbellose nicht geeignet - Ein Vorkommen planungsrelevanter Evertebraten kann 
aufgrund der für sie fehlenden geeigneten Biotopausstattung im 
Untersuchungsraum ausgeschlossen werden.

 Es erfolgt keine weitere Prüfung.

besonders / streng geschützt,
Anhang IV FFH-RL
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4.1 Fledermäuse (Microchiroptera)

Die nachfolgenden Nennungen der Fledermausarten für den Bereich des Messtischblattes 7517 (NW) sind

der Dokumentation der LUBW, Ref. 25 – Arten- und Flächenschutz, Landschaftspflege entnommen.

Wie in Tab. 5 dargestellt, liegen der LUBW für das Messtischblatt-Viertel jüngere Nachweise (l) von sechs

und ältere Nachweise (m) von einer Fledermausart vor. Die Artnachweise in den Nachbarquadranten sind

mit "NQ" dargestellt. Datieren die Meldungen aus dem Berichtszeitraum vor dem Jahr 2000, so ist zusätzlich

"1990-2000" vermerkt.

Tab. 5: Die Fledermausarten Baden-Württembergs mit der Einschätzung eines potenziellen Vorkommens im Untersuchungsraum 

(Quadranten der TK 1:25.000 Blatt 7517 NW) mit den Angaben zum Erhaltungszustand. 1

Deutscher Name Wissenschaftliche

Bezeichnung

Vorkommen2 3

bzw. Nachweis

Rote

Liste

B-W 1)

FFH-

Anhang

Erhaltungszustand

1 2 3 4 5

Nordfledermaus Eptesicus nilssonii NQ 2 IV + ? ? ? ?

Breitflügelfledermaus Eptesicus serotinus NQ 2 IV + ? ? + ?

Bechsteinfledermaus Myotis bechsteinii NQ 2 II / IV + + - - -

Wasserfledermaus Myotis daubentonii m (1990-2000) 3 IV + + + + +

Wimperfledermaus Myotis emarginatus NQ R II / IV + + - - -

Großes Mausohr Myotis myotis l 2 II / IV + + + + +

Kleine Bartfledermaus Myotis mystacinus l 3 IV + + + + +

Fransenfledermaus Myotis nattereri l 2 IV + + + + +

Kleiner Abendsegler Nyctalus leisleri NQ 2 IV + ? - - -

Großer Abendsegler Nyctalus noctula NQ (1990-2000) i IV + - + ? -

Rauhhautfledermaus Pipistrellus nathusii NQ i IV + + + + +

Zwergfledermaus Pipistrellus pipistrellus l 3 IV + + + + +

Braunes Langohr Plecotus auritus l 3 IV + + + + +

Graues Langohr Plecotus austriacus l 1 IV + ? - - -

Zweifarbfledermaus Vespertilio murinus NQ i IV + ? ? ? ?

Erläuterungen der Abkürzungen und Codierungen

1): BRAUN ET AL. (2003): Rote Liste der gefährdeten Säugetiere in Baden-Württemberg. In: BRAUN, M. & F. DIETERLEIN (Hrsg.) (2003): Die 
Säugetiere Baden-Württembergs, Band 1.
2) NQ: Nachbarquadrant zum MTB 7517 NW

1: vom Aussterben bedroht 2: stark gefährdet 3: gefährdet

i: gefährdete wandernde Tierart R: Art lokaler Restriktion

FFH-Anhang IV: Art nach Anhang IV der FFH-
Richtlinie

FFH-Anhang II / IV: Art nach Anhang II und IV der FFH-Richtlinie

1 gemäß:  LUBW Landesanstalt  für Umwelt,  Messungen und Naturschutz Baden-Württemberg (Hrsg.)  (2013):  FFH-Arten in Baden
Württemberg – Erhaltungszustand 2013 der Arten in Baden-Württemberg.

2 gemäß  LUBW Landesanstalt  für Umwelt,  Messungen und Naturschutz Baden-Württemberg - Geodaten für die Artengruppe der
Fledermäuse; Ref. 25 – Arten- und Flächenschutz, Landschaftspflege; Stand 01.03.2013

3 BRAUN & DIETERLEN (2003): Die Säugetiere Baden-Württembergs, Band I, Allgemeiner Teil Fledermäuse (Chiroptera). Eugen Ulmer
GmbH & Co., Stuttgart, Deutschland.

Artenschutzrechtlicher Fachbeitrag als Habitat-Potenzial-Analyse 

Fassung vom 09.03.2023 Seite 16



Bebauungsplan
„Schafhofäcker – Erweiterung Teil II“
in Waldachtal-Tumlingen

Tab. 5: Die Fledermausarten Baden-Württembergs mit der Einschätzung eines potenziellen Vorkommens im Untersuchungsraum 

(Quadranten der TK 1:25.000 Blatt 7517 NW) mit den Angaben zum Erhaltungszustand. 

BNatSchG §§: streng geschützte Art nach dem Bundesnaturschutzgesetz.

LUBW: Die Einstufung erfolgt über ein Ampel-Schema, wobei „grün“ [ + ] einen günstigen, „gelb“ [ - ] einen ungünstig-unzureichenden 
und „rot“ [ - ] einen ungünstig-schlechten Erhaltungszustand widerspiegeln. Lässt die Datenlage keine genaue Bewertung eines 
Parameters zu, wird dieser als unbekannt (grau) [ ? ] eingestuft. Die Gesamtbewertung, also die Zusammenführung der vier 
Parameter, erfolgt nach einem festen Schema. Beispielsweise ist der Erhaltungszustand als ungünstig-schlecht einzustufen, sobald 
einer der vier Parameter mit „rot“ bewertet wird.

1 Verbreitung 2 Population 3 Habitat

4 Zukunft 5 Gesamtbewertung (mit größerer Farbsättigung)

4.1.1 Ökologie der Fledermäuse

Untersuchungen zur lokalen Gemeinschaft von Fledermäusen innerhalb eines Untersuchungsraumes kön-

nen grundsätzlich nur im aktiven Zyklus der Arten vorgenommen werden. Dieser umfasst den Zeitraum von

(März -) April bis Oktober (- November) eines Jahres. Außerhalb diesem herrscht bei den mitteleuropäischen

Arten die Winterruhe.

Die aktiven Phasen gliedern sich in den Frühjahrszug vom Winterquartier zum Jahreslebensraum im (März-)

April bis Mai. Diese mündet in die Wochenstubenzeit zwischen Mai und August. Die abschließende Phase mit

der Fortpflanzungszeit endet mit dem Herbstzug in die Winterquartiere im Oktober (- November).

Diese verschiedenen Lebensphasen können allesamt innerhalb eines größeren Untersuchungsgebietes statt

finden oder artspezifisch unterschiedlich durch ausgedehnte Wanderungen in verschiedenen Räumen. Im

Zusammenhang mit einer speziellen artenschutzrechtlichen Prüfung sollten vor allem die Zeiträume der

Wochenstuben und des Sommerquartiers mit der Fortpflanzungsphase genutzt werden. Besonders geeignet

sind dabei die Monate Mai bis September.
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4.1.2 Diagnose des Status im Gebiet

Quartierpotenzial: Innerhalb des durch den Eingriff betroffenen Teil des Geltungsbereichs befinden sich kei-

ne Strukturen, die ein für Fledermäuse geeignetes Quartierpotenzial bieten. Die dünnstämmigen Bäume am

Saum des Feldwegs weisen weder Höhlungen noch Spalten auf. 

Nicht beurteilt werden die Hecken und Gehölze des angrenzenden Privatgartens, da in diese kein Eingriff er-

folgt.

Nahrungs-/Jagdhabitat: Das Gebiet kommt als (Teil-) Jagd- und Nahrungshabitat in Frage. Nahrungs- und

Jagdhabitate  von  Fledermäusen  unterliegen  nicht  dem  Schädigungsverbot  gemäß  §  44  Abs.  1  Nr.  3

BNatSchG, sofern deren Verlust eine erfolgreiche Reproduktion nicht ausschließt, was wiederum zu einer

erheblichen Verschlechterung des Erhaltungszustandes der lokalen Population führen würde. Eine überge-

ordnete Bedeutung als essentielles Nahrungshabitat der lokalen Fledermauspopulation kann ausgeschlos-

sen werden, da es sich bei der überplanten Fläche um einen Streifen Grünlands handelt und dieser Raum

nach Aufstellung der Photovoltaik-Anlage weiterhin als Jagdgebiet für in der Umgebung lebende Fleder-

mäuse zur Verfügung steht.

Ein Kollisionsrisiko für fliegende Tiere wie Vögel, Fledermäuse und Fluginsekten ist bei Photovoltaik-Anla-

gen theoretisch gegeben, da diese als Hindernisse in den Luftraum ragen und möglicherweise unter be-

stimmten Umständen (z.B. sehr schlechte Sichtbedingungen) nicht rechtzeitig als solche wahrgenommen

werden können. Dieses Risiko unterscheidet sich jedoch nicht von dem anderer Hindernisse wie Beispiels-

weise Gehölzen oder Gebäuden und ist bei der Eingriffsbeurteilung wohl vernachlässigbar.
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Prognose zum Schädigungsverbot nach § 44 Abs. 1 Nr. 3 und 1 i.V.m. Abs. 5 BNatSchG

(Beschädigung oder Zerstörung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten und damit verbundene vermeidbare Verletzung
oder Tötung von Tieren oder ihrer Entwicklungsformen. Abweichend davon liegt ein Verbot nicht vor, wenn die ökologi-
sche Funktion der von dem Eingriff oder Vorhaben betroffenen Fortpflanzungs- oder Ruhestätten im räumlichen Zusam-
menhang gewahrt wird.)

Vorhabensbedingte Tötungen von Fledermäusen durch das Freiräumen des Baufeldes können ausgeschlos-

sen werden, da keinerlei mögliche Quartierstrukturen vorhanden sind.

Ein Verstoß gegen § 44 Abs. 1 Nr. 3 und 1 i.V.m. Abs. 5 BNatSchG (Schädigungsverbot) ist ausgeschlossen. 

Prognose zum Störungsverbot nach § 44 Abs. 1 Nr. 2 i.V.m. Abs. 5 BNatSchG

(Erhebliches Stören von Tieren während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwinterungs- und Wanderungszei-
ten. Abweichend davon liegt ein Verbot nicht vor, wenn die Störung zu keiner Verschlechterung des Erhaltungszustandes
der lokalen Population führt.)

Signifikante negative Auswirkungen für die Fledermaus-Populationen aufgrund von bau-, anlage- und be-

triebsbedingten Wirkungen sind auch bei einer Nutzung des Gebietes als Jagdraum nicht zu erwarten. 

Der Verbotstatbestand des erheblichen Störens von Tieren während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Über-

winterungs- und Wanderungszeiten wird für Fledermausarten nicht erfüllt. 

✔ Ein Verstoß gegen die Verbotstatbestände nach § 44 Abs. 1 Nr. 3 und 1 i.V.m. Abs. 5 BNatSchG und § 44

Abs. 1 Nr. 2 i.V.m. Abs. 5 BNatSchG wird ausgeschlossen.
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4.2 Vögel (Aves)

Im Rahmen der  Erhebungen innerhalb des Untersuchungsgebietes wurde auch die lokale Vogelgemein-

schaft erfasst. 

In der nachfolgenden Tabelle sind sämtliche während der Kartierperiode beobachteten Vogelarten innerhalb

des Untersuchungsraumes aufgeführt. Neben der  fortlaufenden Nummer sind die Arten in alphabetischer

Reihenfolge nach dem Deutschen Namen sortiert. Den Arten ist die jeweilige wissenschaftliche Bezeichnung

und die vom Dachverband Deutscher Avifaunisten entwickelte und von SÜDBECK ET AL (2005) veröffentlichte Ab-

kürzung (Abk.) zugeordnet.

In der benachbarten Spalte ist die der Art zugeordneten Gilde abgedruckt, welche Auskunft über den Brut-

stätten-Typ gibt. Alle nachfolgenden Abkürzungen sind am Ende der Tabelle unter Erläuterungen der Abkür-

zungen und Codierungen erklärt. 

Die innerhalb der Zeilen  gelb hinterlegte Arten sind nicht diesen Gilden zugeordnet, sondern werden als

'seltene, gefährdete, streng geschützte Arten, VSR-Arten und Kolonienbrüter' Art gesondert geführt. 

Unter dem Status wird die qualitative Zuordnung der jeweiligen Art im Gebiet vorgenommen. Die Einstufung

erfolgt gemäß den EOAC-Brutvogelstatus-Kriterien (nach HAGEMEIJER & BLAIR 1997), ob für die jeweilige Art in-

nerhalb des Geltungsbereiches ein mögliches Brüten (Bm) angenommen wird, ein Brutverdacht (Bv) vorliegt

oder ein Brutnachweis erbracht werden konnte (Bn). Für Beobachtungen in direkter Umgebung um den Gel-

tungsbereich wird der Zusatz U verwendet. Liegt kein Brutvogelstatus vor, so wird die Art als Nahrungsgast

(NG) oder Durchzügler/Überflieger (DZ) eingestuft. 

In der Spalte mit dem Paragraphen-Symbol (§) wird die Unterscheidung von 'besonders geschützten' Arten

(§) und 'streng geschützten' Arten (§§) vorgenommen.

Abschließend ist der kurzfristige Bestands-Trend mit einem möglichen Spektrum von „-2“ bis „+2“ angege-

ben. Die detaillierten Ausführungen hierzu sind ebenfalls den Erläuterungen der Abkürzungen und Codie-

rungen am Ende der Tabelle zu entnehmen.
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Tab. 6: Vogelbeobachtungen im Untersuchungsgebiet und in der Umgebung (die Arten mit ihrem Status)

Nr. Deutscher Name Wissenschaftliche Bezeichnung Abk.4 Gilde Status5
RL

BW6
§ Trend

1 Amsel Turdus merula A zw BmU * § +1

2 Buchfink Fringilla coelebs B zw BmU * § -1

3 Elster Pica pica E zw BmU * § +1

4 Feldlerche Alauda arvensis Fl ! weitere Umgebung 3 § -2

5 Graureiher Ardea cinerea Grr zw NGU * § 0

6 Grünfink Carduelis chloris Gf zw BmU * § 0

7 Haussperling Passer domesticus H g BmU V § -1

8 Mäusebussard Buteo buteo Mb ! ÜF * §§ 0

9 Mönchsgrasmücke Sylvia atricapilla Mg zw BmU * § +1

10 Rabenkrähe Corvus corone Rk zw NG * § 0

Erläuterungen der Abkürzungen und Codierungen

Gilde:
!: keine Gilden-Zuordnung, da eine Einzelbetrachtung erforderlich ist (dies gilt für seltene, gefährdete, streng geschützte 
Arten, VSR-Arten und Kolonienbrüter).

g : Gebäudebrüter zw : Zweigbrüter bzw. Gehölzfreibrüter

Status: ? als Zusatz: fraglich; ohne Zusatz: keine Beobachtung

BmU = mögliches Brüten in direkter Umgebung um den 
Geltungsbereich

DZ = Durchzügler, Überflug

NG = Nahrungsgast

Rote Liste: RL BW: Rote Liste Baden-Württembergs

* = ungefährdet V = Arten der Vorwarnliste 3 = gefährdet

§: Gesetzlicher Schutzstatus 

§ = besonders geschützt §§ = streng geschützt 

Trend (Bestandsentwicklung zwischen 1985 und 2009 0 = Bestandsveränderung nicht erkennbar oder kleiner als 20 %

-1 = Bestandsabnahme zwischen 20 und 50 % -2 = Bestandsabnahme größer als 50 %

+1 = Bestandszunahme zwischen 20 und 50 % +2 = Bestandszunahme größer als 50 %

4.2.1 Diagnose des Status im Gebiet

Die im Untersuchungsgebiet während der Begehungen registrierten 10 Arten zählen zu unterschiedlichen

Brutvogelgemeinschaften.  Dort  sind einerseits  Vergesellschaftungen von solchen der Siedlungsbereiche,

der Gärten und Parks sowie der siedlungsnahen und von Gehölzen bestimmten Kulturlandschaft zu finden.

Reine Offenlandarten der Wiesen und Felder werden durch die Feldlerche vertreten. 

Da aufgrund der Siedlungsnähe keine störungsempfindlichen Vogelarten zu erwarten gewesen sind, für die

4 Abkürzungsvorschlag deutscher Vogelnamen nach: SÜDBECK, P., H. ANDRETZKE, S. FISCHER, K. GEDEON, T. SCHIKORE, K. SCHRÖDER & C. SUDFELDT

(Hrsg.) (2005): Methodenstandards zur Erfassung der Brutvögel Deutschlands. Radolfzell.
5 gemäß EOAC-Brutvogelstatus-Kriterien (nach Hagemeijer & Blair 1997)
6 Kramer, M., H.-G. Bauer, F. Bindrich, J. Einstein & U. Mahler (2022): Rote Liste der Brutvögel Baden-Württembergs. 7. Fassung,

Stand 31.12.2019. – Naturschutz-Praxis Artenschutz 11.
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Umsetzung des Vorhabens keine Gehölze gerodet werden, durch die Aufstellung der Photovoltaik-Anlage le-

diglich eine temporäre Störung zu erwarten ist und die Flächen den im Gebiet vorkommenden Vögeln nach

Fertigstellung der Anlage weiterhin zur Verfügung stehen werden, ist auf eine standardisierte Brutvogelkar-

tierung verzichtet worden. Daher wurde bei geeigneten Habitatstrukturen in der Umgebung den angetroffe-

nen Vogelarten der Status „Brutmöglichkeit in der Umgebung“ zugewiesen. 

Als landesweit ‚gefährdet‘ gilt die Feldlerche, deren Gesang aus der weiten Umgebung des Geltungsbereichs

verhört werden konnte. Eine Sichtung konnte jedoch auf Grund der Entfernung zum Plangebiet nicht ge-

macht werden. Von einer Störwirkung oder Verdrängung eines Feldlerchen-Brutpaares ist durch die Errich-

tung der Photovoltaikanlage an die zum Garten anschließende Thuja-Hecke nicht zu erwarten. Die durch die

Hecke dargestellte bestehende Vertikalstruktur wird von Feldlerchen bereits gemieden, so dass hier keine

zusätzliche Kulissenwirkung entsteht.

Auf der Vorwarnliste aufgeführt ist der  Haussperling  (BmU). Mehrere dieser Vögel konnten beim Ein- und

Ausfliegen in die Gehölze des Gartens beobachtet und vom Gartengelände her verhört werden. Die in der

Ortschaft vorzufindenden Gebäude und verhängten Nistkästen stellen geeignete Brutplätze für die gebäude-

brütenden Haussperlinge dar, die in der Umgebung in Gärten, Wiesen und Feldern ein reichhaltiges Nah-

rungsangebot finden können.

Als weitere mögliche Brutvögel in der Umgebung – Rufe und Gesänge konnten bei der Übersichtsbegehun-

gen Ende Mai vom Gartengelände her vernommen werden – sind Amsel, Elster, Grünfink und Mönchsgras-

mücke zu nennen. In den Gehölzen und Hecken des Gartens sind für diese als störungsempfindlich gelten-

den und daher häufig in Siedlungen vorzufindenden, zweigbrütenden Arten zahlreiche geeignete Nistgele-

genheiten zu vermuten. Rufe des  Buchfinkens konnten aus dem westlich hangunterhalb entlangziehenden

Gehölzbiotop verhört werden.

Als Nahrungsgäste konnten zwei Rabenkrähen auf den Wiesen des Geltungsbereichs beobachtet werden. Ein

jagender Graureiher hielt sich während der Begehung auf den Wiesen der Umgebung auf. Beide Arten gelten

als Lebensraumgeneralisten, die sich in unterschiedlichsten Habitaten niederlassen.

Hinzu kommt der Überflug eines Mäusebussards, für den in der weitläufigen Umgebung mit strukturreicher

Landschaft Horstplätze und Jagdgebiete zu finden sind.

Für alle vorgefundenen Arten ist durch die Umsetzung des Vorhabens nicht mit einer dauerhaften Beein-

trächtigung zu rechnen. Die Flächen werden auch weiterhin für die Avifauna nutzbar zur Verfügung stehen.
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Prognose zum Schädigungsverbot nach § 44 Abs. 1 Nr. 3 und 1 i.V.m. Abs. 5 BNatSchG
(Beschädigung oder Zerstörung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten und damit verbundene vermeidbare Verletzung
oder Tötung von Tieren oder ihrer Entwicklungsformen. Abweichend davon liegt ein Verbot nicht vor, wenn die ökologi-
sche Funktion der von dem Eingriff oder Vorhaben betroffenen Fortpflanzungs- oder Ruhestätten im räumlichen Zusam-
menhang gewahrt wird.)

Innerhalb des Eingriffsbereiches wurden keinerlei Fortpflanzungs- und Ruhestätten von Vogelarten regis-

triert. Eine Beschädigung oder Zerstörung kann zurzeit ausgeschlossen werden.

Prognose zum Störungsverbot nach § 44 Abs. 1 Nr. 2 i.V.m. Abs. 5 BNatSchG 
(Erhebliches Stören von Tieren während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwinterungs- und Wanderungszei-
ten. Abweichend davon liegt ein Verbot nicht vor, wenn die Störung zu keiner Verschlechterung des Erhaltungszustandes
der lokalen Population führt).

Erhebliche bau-, anlage- und betriebsbedingte Störwirkungen auf Vogelarten, die in an den Eingriffsbereich

angrenzenden Bereichen vorkommen, sind durch die Errichtung der Freiflächen Photovoltaik-Anlage nicht

zu erwarten.

✔ Ein Verstoß gegen die Verbotstatbestände nach § 44 Abs. 1 Nr. 3 und 1 i.V.m. Abs. 5 BNatSchG und § 44

Abs. 1 Nr. 2 i.V.m. Abs. 5 BNatSchG kann zurzeit ausgeschlossen werden.
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5. Ergebnis der artenschutzrechtlichen Prüfung

Tab. 7: Zusammenfassung der Ergebnisse der artenschutzrechtlichen Prüfung

Tier- und Pflanzengruppen Betroffenheit Ausmaß der Betroffenheit (Art, Ursache)

Farne und Blütenpflanzen nicht betroffen keines

Vögel ggf. betroffen • temporäre Störung während der Bauphase 

Säugetiere (ohne Fledermäuse) nicht betroffen keines

Fledermäuse ggf. betroffen • temporäre Störung während der Bau- und 
Eingewöhnungsphase

Reptilien nicht betroffen keines

Amphibien nicht betroffen keines

Wirbellose Käfer nicht betroffen keines

Schmetterlinge nicht betroffen keines

Libellen nicht betroffen keines

Weichtiere nicht betroffen keines

Die artenschutzrechtliche Prüfung kommt zu dem Ergebnis, dass unter Einhaltung der unten genannten Ver-

meidungs- und Minimierungsmaßnahmen, durch das geplante Vorhaben kein Verstoß gegen § 44 Abs. 1

i.V.m. Abs. 5 BNatSchG vorbereitet wird.

5.1.1 CEF- / FCS-Maßnahmen sowie Vermeidungs- und Minimierungsmaßnahmen:

• Auf den verbliebenen Wiesenflächen auf Flurstück Nr. 652 ist durch geeignete Bewirtschaftungsmaßnah-

men eine Magerwiesenvegetation zu entwickeln, die dem FFH-Lebensraumtyp 6510 (Magere Flachland-

mähwiese) entspricht. Da auf der Bestandswiese Offenbodenbereiche und lückiger Vegetationsaufwuchs

festgestellt werden konnten, wird eine Mahdgutübertragung von der benachbarten FFH-Mähwiese oder

eine Ansaat mit einer geeigneten und zugelassenen Saatgutmischung (z.B. von Rieger-Hoffmann) emp-

fohlen.

• Ein Eingriff in die im Geltungsbereich vorhandenen Gehölze ist im Zuge der Errichtung der PV-Anlage

nicht geplant. Sollte es dennoch zu Rodungsarbeiten kommen, sind diese zum Schutz von Vögeln und Fle-

dermäusen ausschließlich außerhalb der Vogelbrutzeit und der Aktivitätsphase von Fledermäusen, also

nicht im Zeitraum vom 01. März bis 31. Oktober, zulässig. 

• Es ist sicherzustellen, dass der um die Freiflächen Photovoltaikanlage geplante Zaun von diesen Bereich

möglicherweise wandernden Amphibien und anderen Kleintieren gefahrlos unterquert werden kann. Hier-

bei ist auf einen ausreichenden Abstand zum Bodenniveau (mindestens 20 cm) und eine gegen Verletzun-

gen gesicherte Materialwahl und Maschengröße zu achten.

• Sofern eine Beleuchtung erforderlich ist, ist diese insektenfreundlich entsprechend den „allgemein aner-
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kannten Regeln der Technik“ auszuführen. Welche Anforderungen an eine insektenfreundliche Beleuch-

tung zu stellen sind, kann der „LNV-Info 08/2021 zum Schutz der Nacht“ des Landesnaturschutzverban-

des Baden-Württemberg e. V. entnommen werden. Diese Informationen können unter folgendem Link ab-

gerufen werden: https://lnv-bw.de/lichtverschmutzung-ein-unterschaetztes-umweltproblem/#hin.

Bei einer insektenfreundlichen Beleuchtung sind folgende Grundsätze zu einzuhalten:

• Eine Beleuchtung soll nur dann erfolgen, wenn diese zwingend notwendig ist (ggf. Reduzierung der

Leuchtdauer durch Schalter, Zeitschaltuhren, Bewegungsmeldern, etc.).

• Die Lichtleistung (Intensität) ist auf das unbedingt notwendige Maß zu begrenzen.

• Es ist Licht mit geringem Blauanteil (1700 bis 2700 Kelvin, max. 3000 Kelvin Farbtemperatur) zu ver-

wenden.

• Be- und Ausleuchtungen sollen sich auf die Fläche beschränken wo dies zwingend erforderlich ist

(keine  flächenhafte  Ausleuchtung  und  Vermeidung  ungerichteter  Abstrahlung).  Dabei  sind  abge-

schirmte Leuchten zu verwenden und die Beleuchtung hat von oben nach unten zu erfolgen.
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